
Genehmigungsübersicht Fahrzeuge/Fahrzeugkombinationen im Großraum- und Schwerverkehr 
 

 Ausnahmegenehmigung nach 
§ 70 StVZO  

„Technische Eignung“ 

Erlaubnis nach 
§ 29 Abs. 3 StVO 

„übermäßige Straßenbenutzung“ 

Ausnahmegenehmigung nach 
§ 46 I Nr. 2 und 5 StVO 

„übermäßige Straßenbenutzung“ 
Was wird 
gemacht? 

Überprüfung der technischen Voraussetzungen / 
Möglichkeiten der Einzelfahrzeuge / Fahrzeug-
kombinationen 

Überprüfung des zurückzulegenden 
Weges 

Überprüfung des zurückzulegenden We-
ges 

Überhöhte Transportabmessungen durch 
überstehende Ladung 

 
• wenn Fahrzeug/Fahrzeugkombination selbst zu lang/zu breit/zu hoch ist – siehe § 32 StVZO – 

(z.B. durch Ladeflächenverbreiterungen u./o. –verlängerungen) und/oder 
 
• wenn höhere Achslasten u./o. Gesamtgewichte als gesetzlich zulässig – siehe § 34 StVZO – in 

Anspruch genommen werden sollen und/oder 
 
• wenn das Sichtfeld des Fahrzeugführers beeinträchtigt ist – siehe § 35 b StVZO 
 
 
Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO & Erlaubnis nach § 29 StVO in den o.g. Fällen immer 
zusammen notwendig! Liegt eine der Genehmigungen nicht vor, ist auch die andere ungültig! 

a) Fahrzeug/Fahrzeugkombination selbst 
entspricht Vorschriften der StVZO 

 

→Keine weitere Genehmigung erforder-
lich 
 
z.B. Transport von Langmaterial 
 

b) Fahrzeug/Fahrzeugkombination selbst 
hat darüber hinaus noch Abweichungen 
hinsichtlich Länge/Breite/Höhe/ Achslast 
und/oder Gesamtgewicht 

 

→Auch Ausnahmegenehmigung nach § 
70 StVZO und Erlaubnis nach § 29 StVO 
erforderlich 
 
z.B. Transport einer Baumaschine 

Wann erfor-
derlich? 

• andere Abweichungen von den Vorschriften der 
StVZO (z.B. Lichttechnik klappbar, nicht fest ange-
bracht) 

〈dann nicht notwendig 〈 dann nicht notwendig 

Ansprech-
partner 

Genaue Auskünfte zu den Genehmigungsvorausset-
zungen und den notwendigen Unterlagen unter Tel. 
0361/37 73 74 19 und – 74 16, Thüringer Landesver-
waltungsamt, Ref. 520 
 
Merkblätter zu den einzelnen Fahrzeugarten sind unter 
http://www.thueringen.de/de/tlvwa/service/content.html#
Verkehr zu finden 

Genaue Auskünfte zu den Genehmigungsvoraussetzungen und den notwendigen Unter-
lagen unter Tel. 0361/37 73 74 07, Thüringer Landesverwaltungsamt, Ref. 520 
 
Antrag unter http://www.thueringen.de/de/tlvwa/service/content.html#Verkehr zu finden 



 


